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Wohnbaulandentwicklung Hörstel - 2035 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 „Westfalenstraße" 
der Stadt Hörstel, Stadtteil Bevergern 
Satzungsbeschluss 
 
Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten: 
 
A. Verfahrensablauf 
B. Behandlung der gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB abge-

gebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
C. Behandlung der gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB abge-

gebenen Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

D. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren gemäß § 13a 
BauGB i.V.m. § 4 (2) und § 3 (2) BauGB abgegebenen Stellung-
nahmen der Öffentlichkeit sowie die abgegebenen Stellungnah-
men der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 

E. Satzungsbeschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Vorlage Nr. 123/2021 
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A. Verfahrensablauf 

 
Die Wohnraumentwicklung in Hörstel ist im integrierten kommunalen Ent-
wicklungskonzept der Stadt Hörstel (IKEK Hörstel) eines der Kernthemen. 
Aufgrund seiner gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Be-
deutung für Hörstel, ist hieraus ein Leitprojekt entwickelt worden. Es gilt 
eine nachhaltige Planung und Entwicklung des gesamtstädtischen Woh-
nungsmarktes unter Berücksichtigung der Stadtteile anzustreben. Hierzu 
gehören u.a. die Bereitstellung und Etablierung von neuen Wohnformen 
und -konzepten für alle Einwohnergruppen, die Aktivierung vorhandener 
Baulücken in integrierten Lagen sowie die Untersuchung und Darstellung 
von Entwicklungsalternativen „alternder“ und „neuer“ Siedlungsbereiche. 
 
Die Eigentümerin des Flurstücks mit der Lage Gemarkung Bevergern, Flur 
1, Flurstück 4045 (aktuelle Anschrift Westfalenstraße 98) beabsichtigt das 
vorhandene Gebäude zu sanieren und zu erweitern sowie die weiteren zur 
Verfügung stehenden Flächen durch den Neubau eines Mehrfamilien-
wohnhauses mit kleinteiligem, barrierefreiem Wohnraum entlang der 
Westfalenstraße sowie durch die Errichtung zweier Doppel-häuser mit je-
weils einer Wohneinheit im rückwärtigen Bereich zu ergänzen.  
 
Da die kommunale Bauleitplanung ihre Siedlungsentwicklung bedarfsge-
recht sowie freiraum-/umwelt-verträglich auszurichten hat und dabei die 
Innenentwicklung Vorrang vor einer Außenentwicklung hat, wurde das ge-
plante Vorhaben seitens der Verwaltung grundsätzlich begrüßt und emp-
fohlen, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 137 durch-
zuführen.  
 
Die städtebaulichen Zielvorstellungen sind im Vorfeld zwischen Eigentü-
mer und Verwaltung abgeglichen und bereits im Rahmen der Erarbeitung 
des Bebauungsplanentwurfes berücksichtigt worden. Das Vorhabengrund-
stück befindet sich in einer integrierten Siedlungslage und unmittelbar an 
der L 833 im Bereich einer Kurvenlage. In diesem Spannungsfeld war da-
rauf zu achten, dass sich das Neubauvorhaben städtebaulich in die vor-
handene Bebauungsstruktur einfügt und zugleich die Anforderungen des 

Straßenbaulastträgers erfüllt werden. Die Erschließungssituation sowie die 
sich daraus ergebenden Sichtdreiecke sind im Vorfeld mit dem Straßen-
baulastträger einvernehmlich abgestimmt worden. 
 
Da dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt wurde, ist von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB sowie einer 
Umweltprüfung abgesehen worden und das Verfahren startete direkt mit 
der Durchführung der Auslegung nach § 13a (2) i.V.m. § 3 (2) BauGB 
sowie die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach § 13a (2) i.V.m. § 4 (2) BauGB.  
 
Mit Beschluss des Rates der Stadt Hörstel vom 12.05.2021 wurde die Ver-
waltung mit der Auslegung beauftragt. Die Auslegung gem. § 13a i.V.m. 
§ 3 (2) BauGB sowie die Beteiligung der berührten Behörden gem. § 13a 
i.V.m. § 4 (2) BauGB fand in der Zeit vom 12. Juli 2021 – 27. August 2021 
statt. Dieser Vorlage sind die Abwägungstabelle, der Satzungsplan und die 
Begründung samt Ihrer Anlagen beigefügt. 
 
Sollte dem Vorschlag der Verwaltung zur Behandlung der eingegangenen 
Stellungnahmen gefolgt werden, kann der Satzungsbeschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 137 „Westfalenstraße“ der Stadt Hörstel, 
Stadtteil Bevergern, gefasst werden. 
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B. Behandlung der gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 3 (2) BauGB abgegebe-
nen Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung wurde keine Stellungnahme ab-
gegeben. 
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C. Behandlung der Stellungnahmen der berührten Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 

 
Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange sind keine Anregun-
gen vorgetragen worden.  
 
Westnetz GmbH vom 09.07.2021 

Regionalverkehr Münsterland vom 9.07.2021 

Landesbetrieb Wald und Holz vom 12.07.2021 

Stadt Emsdetten, FD Stadtentwicklung und Umwelt vom 13.07.2021 

Stadt Ibbenbüren, FD Stadtplanung vom 14.07.2021 

Ewe Netz GmbH vom 22.07.2021 

LWL-Archäologie für Westfalen vom 26.07.2021 

Landwirtschaftskammer vom 9.08.2021 

IHK Nord Westfalen vom 16.08.2021 

Telefonica vom 16.08.2021 

Gemeinde Hopsten FB Bauen und Wohnen vom 17.08.2021 

Handwerkskammer Münster vom 19.08.2021 

Kreis Steinfurt vom 23.08.2021 

WLV Westfälisch-Lippischer Landschaftsverband vom 24.08.2021 
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Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange sind Anregungen 
vorgetragen worden  
 
Nachfolgend ist zunächst die jeweilige Originalstellungnahme abgebildet. 
Der Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag gegenübergestellt. 
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Stellungnahme der Telekom GmbH – Richtfunktrasse – vom 12.07.2021 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom keine Richtfunktrassen 
in Bevergern betreibt. Die Firma Ericsson Services GmbH ist ebenfalls im 
Verfahren beteiligt worden 
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Stellungnahme Ordnungsamt Stadt Hörstel vom 13.07.2021 
 
Kenntnisnahme; ein entsprechender Hinweis ist bereits im Bebauungsplan 
enthalten 
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Stellungnahme der Ericsson Services GmbH – Richtfunktrasse – vom 
14.07.3021 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ericsson Service GmbH bezüg-
lich ihres Richtfunks keine Anregungen vorträgt. Die Telekom ist ebenfalls 
im Verfahren beteiligt worden. 
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Stellungnahme Vodafone NRW GmbH vom 25.08.2021 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei Verwirklichung der 
Planung beachtet. 
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Stellungnahme Straßen. NRW vom 28.08.2021 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Vorsorglich ist nachstehender Hinweis bereits im BPlan enthalten: 
 
„Der Bauherrschaft an der Westfalenstraße wird empfohlen, die ruhebe-
dürftigen Räume sowie Terrassen, Freisitze etc. an der zur Westfalen-
straße abgewandten Seite vorzusehen, da mit einer erheblich störenden 
Geräuschbelästigung durch Straßenverkehrslärm zu rechnen ist. Alternativ 
kann der Schallschutz für die ruhebedürftigen Räume durch schallge-
dämpfte Lüftungssysteme erfolgen“. 
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D. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen  

 
Die im Verfahren gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 4 (2) und § 3 (2) BauGB 
abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die abgegebenen 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange werden unter Rücksichtnahme auf die privaten und öffentli-
chen Belange gegeneinander und untereinander gemäß dem Vorschlag 
der Verwaltung (Abwägungstabelle Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
137 „Westfalenstraße“ der Stadt Hörstel, Stadtteil Bevergern behandelt 
und beschlossen.  
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E. Satzungsbeschluss 

 
Aufgrund der §§ 2, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB), § 7 der 
Gemeindeordnung (GO NRW), § 89 der Landesbauordnung (BauONRW) 
sowie der Bestimmungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in ihren 
jeweils gültigen Fassungen, wird die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
137 „Westfalenstraße“ der Stadt Hörstel, Stadtteil Bevergern als Satzung 
sowie die Begründung beschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


